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Arbeitszeitverordnung:

Zitat

(2) 1Aus dienstlichen Gründen kann die jeweilige Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft
wöchentlich um bis zu vier Unterrichtsstunden überschritten oder bis zur Hälfte unterschritten
werden. 2Auf Antrag der Lehrkraft kann zugelassen werden, dass die jeweilige
Unterrichtsverpflichtung aus anderen Gründen wöchentlich um bis zu vier Unterrichtsstunden
überschritten oder bis zum Umfang der Unterrichtsverpflichtung eines Schultages unterschritten
wird, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen; für die Teilnahme an Tagungen auf
Kreisebene oder Schulungen der Gewerkschaften oder Berufsverbände kann sie wöchentlich bis
zur Hälfte unterschritten werden, wenn dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 3Die
nach den Sätzen 1 und 2 entstehenden Mehr- oder Minderzeiten sind, soweit ein Ausgleich nicht
innerhalb des Schulhalbjahres erfolgt, in das folgende Schulhalbjahr zu übernehmen. 4Mehr- oder
Minderzeiten sollen am Ende des Schulhalbjahres 40 Unterrichtsstunden nicht überschreiten.
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